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Art. 6 § 4 
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79/06 Kirchen, Religionsgemeinschaften 

Text 

§ 4. Wo solche Schulen (§ 3) eine verhältnismäßig beträchtliche Frequenz aufweisen und 
infolgedessen den Bestand, die Erweiterung oder Errichtung öffentlicher Schulen gleicher Art in einer 
Weise beeinflussen, daß der betreffende Schulerhalter eine finanzielle Entlastung erfährt, haben sie aus 
dem hiedurch ersparten öffentlichen Aufwand nach Maßgabe der Besserung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse angemessene Zuschüsse zu erhalten. 

Solcher Zuschüsse können unter den gleichen Voraussetzungen auch von katholischen Vereinen 
geführte Schulen dieser Art teilhaftig werden, wenn und solange sie vom zuständigen Diözesanordinarius 
als katholische Schulen anerkannt sind und den gesetzlichen Bedingungen für die Erwerbung der Rechte 
einer öffentlichen Lehranstalt entsprechen. 

Durch diese Maßnahmen soll das katholische Schulwesen in Österreich gefördert und damit auch die 
Voraussetzung für die Entwicklung zur öffentlichen katholisch-konfessionellen Schule geschaffen 
werden. 
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